
Auszug aus dem Gaststättengesetz 
  

 
 

§ 6 
 
 

 
Ausschank alkoholfreier Getränke 

 
 
Ist der Ausschank alkoholischer Getränke gestattet, so sind auf Verlangen auch 
alkoholfreie Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle zu verabreichen. Davon ist 
mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teurer zu verabreichen als das billigste 
alkoholische Getränk. Der Preisvergleich erfolgt hierbei auch auf der Grundlage des 
hochgerechneten Preises für einen Liter der betreffenden Getränke. Die 
Erlaubnisbehörde kann für den Ausschank aus Automaten Ausnahmen zulassen. 
 
 
 
 
 

Auszug aus dem Gaststättengesetz 
§ 20     Allgemeine Verbote 

 
 

Verboten ist, 
 

1. Branntwein oder überwiegend branntweinhaltige Lebensmittel 
durch Automaten feilzuhalten, 

 
2. in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke an 

erkennbar Betrunkene zu verabreichen, 
 

3. im Gaststättengewerbe das Verabreichen von Speisen von der 
Bestellung von Getränken abhängig zu machen oder bei der 
Nichtbestellung von Getränken die Preise zu erhöhen, 

 
4. im Gaststättengewerbe das Verabreichen nicht alkoholischer 

Getränke von der Bestellung alkoholischer Getränke abhängig 
zu machen oder bei der Nichtbestellung alkoholischer 
Getränke die Preise zu erhöhen. 

 
 


